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555. Nutzungsplanung Männedorf (Ergänzung) ~ ~ ~ A~?~/‘ ‘~‘~‘~~‘

Mit Beschluss Nr. 1722/1987 genehmigte der Regierungsrat die Nut
zungsplanung der Gemeinde Männedorf. Da damals drei Initiativen be
treffend die Nutzungsplanung hängig waren, wurde das Genehmigungs
verfahren für die davon betroffenen Gebiete Allenberg, Joggenrain
Isleren und Hofen sistiert (Dispositiv Ziffer II). Die Initiativen betref
fend die Gebiete Allenberg und Joggenrain-Isleren wurden von der Ge
meindeversammlung vom 28. September 1987 abgelehnt; gemäss Zeug
nissen der Bezirksratskanzlei Meilen, beide vom 30. November 1987,
wurde dagegen kein Rechtsmittel erhoben. Die Initiative betreffend das
Gebiet Hofen ist zurückgezogen worden. Der Gemeinderat Männedorf
hat deshalb dieses Begehren mit Beschluss vom 19. Oktober 1987 zu
folge Rückzugs abgeschrieben. Auch dagegen ist gemäss Zeugnis der Be
zirksratskanzlei Meilen vom 16. Dezember 1987 kein Rekurs eingegan
gen. Der Gemeinderat Männedorf ersucht deshalb mit Schreiben vom
25. November 1987 um die nachträgliche Genehmigung der Nutzungs
planung für die Gebiete Allenberg, Joggenrain-Isleren und Hofen. Die
sem Begehren kann ohne weiteres stattgegeben werden.

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten
beschliesst der Regierungsrat:

1. Die mit Beschluss der Gemeindeversammlung Männedorf vom
4. September 1986 festgesetzten Nutzungszonen für die Gebiete Allen
berg, Joggenrain-Isleren und Hofen werden nachträglich genehmigt.

II. Mitteilung an den Gemeinderat Männedorf, 8708 Männedorf, die
Kanzlei der Baurekurskommissionen, das Verwaltungsgericht sowie an
die Direktion der öffentlichen Bauten.
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